
BayBeamtVG: Art. 94 Dienstherrenwechsel

Art. 94  Dienstherrenwechsel 
 
(1) 1Ein Dienstherrenwechsel liegt vor, wenn eine Person, die in einem in Art. 1 Abs. 1 genannten 
Rechtsverhältnis steht, bei ihrem Dienstherrn ausscheidet und in ein in Art. 1 Abs. 1 genanntes 
Rechtsverhältnis eines anderen Dienstherrn tritt. 2Einbezogen sind auch Wechsel in kommunale 
Wahlbeamtenverhältnisse oder in Dienstordnungsangestelltenverhältnisse der Sozialversicherungsträger 
und umgekehrt. 3Ausgenommen sind Beamte und Beamtinnen auf Widerruf.

(2) Als Dienstherrenwechsel gilt auch die Übernahme in den Dienst nach Maßgabe der §§ 16 und 17 
BeamtStG und der Art. 51 und 52 BayBG, soweit die abgebende Körperschaft bestehen bleibt und nicht 
etwas anderes geregelt wird.


